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IMPRESSUM
den, einen kriminellen Lebenswan-
del zu führen oder der Prostitution
nachzugehen, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft« – so lautet § 171 StGB
(Verletzung der Fürsorge- oder Erzie-
hungspflicht). Im Zuge der Diskussi-
on um die Verschärfung des Straf-
rechts ist auch diese Norm in das
Blickfeld gekommen. Erhöhung der
Mindestfreiheitsstrafe, Streichung
der Geldstrafenalternative und wei-
tere flankierende Reaktionen wie
Ausweisung und Abschiebung bei
Nichtdeutschen werden vorgeschla-
gen. Dies ist der Ausgangspunkt für
Ostendorfs kleine kriminalpräventi-
ve Studie. Ausgehend von den Da-
ten der Polizeilichen Kriminalstati-
stik und der Strafverfolgungsstatistik
hat er 105 Ermittlungsakten in
Schleswig-Holstein aus den Jahren
1992 bis 1997 ausgewertet, um so
eine repräsentative Analyse für die
gesamte Bundesrepublik Deutsch-
land vorzulegen. Sein Ergebnis ist,
daß § 171 StGB in der Regel sehr
zurückhaltend angewendet wird. Er
bestätigt, daß das Strafrecht hier im
guten Sinne zum Schutz der Kinder
differenziert eingesetzt wird, indem
folgenorientiert gehandelt wird in
dem Bemühen, den Konflikt nicht
auf dem Rücken der Kinder auszu-
tragen. Bedenklich erscheinen aller-
dings Ausnahmefälle, in denen aus
prozeßökonomischen Gründen
nicht ausermittelt wird und/oder die
Kommunikation und Kooperation
zwischen Justiz und Sozialarbeit
nicht gelingt bzw. durch wechselsei-
tige Vorbehalte geprägt ist. Deutlich
wird ein Zusammenhang zwischen
Alleinerziehung – wobei Ostendorf
allerdings zu Recht sehr zurückhal-
tend und sensibel ist –, sozialer Not-
lage und psychischer Belastung.

Auch sind die Erwachsenen für die
Kinder und Jugendlichen »mehr ne-
gative Zeitgeistkonsumenten als po-
sitive Zeitgeistproduzenten«.

Obwohl die Vorschrift aus der
Zeit des Nationalsozialismus
stammt und trotz einzelner Ände-
rungen tatbestandlich viel zu weit
gefaßt ist, plädiert Ostendorf weder
für eine völlige Streichung noch
(und schon gar nicht) für straf-
schärfende Veränderungen bei den
Straftatvoraussetzungen bzw. den
Rechtsfolgen. Er folgert aus seiner
Aktenanalyse, daß der Weg der in-
dividualisierenden, sozialkompen-
satorischen Reaktion richtig bzw.
wenigstens akzeptabler Kompro-
miß ist. Die begrenzten Steue-
rungsmöglichkeiten des Strafrechts
werden aber insoweit erkannt und
der Vorrang der Prävention vor der
Reaktion/Repression eingefordert.
Unter diesem Aspekt zeigt Osten-
dorf Konsequenzen auf, die in eine
Intensivierung der Jugend- und Fa-
milienhilfe, in eine engere Koope-
ration der Hilfe- und Kontrollstel-
len einmünden und mit einem ge-
setzgeberischen Signal des Verbotes
der Prügelstrafe enden sollen.

Die ausgewogene Studie ist ins-
gesamt ein deutlicher Kontrast zu
der aufgeregten und kriminolo-
gisch nicht begründbaren Forde-
rung nach immer mehr Härte.
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